
 
 

 
                
 

 

DATENSCHUTZORDNUNG 
 

§1 
Allgemeines 

 
Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-schutzgesetzes (BDSG) werden zur 
Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und in dem vereinseigenen 
EDV-System gespeichert, genutzt und verarbeitet.  
 

§2 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Mitgliedern 

 
1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. Alle 

Nötigen Vorgänge sind detailliert im Verarbeitungsverzeichnis dokumentiert. 
 
2. Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein 

relevanten Daten wie Name, Geschlecht, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl 
und Ortschaft), Geburtsdatum und Bankverbindung auf. Diese Informationen werden 
in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 
Dritter geschützt.  

 
3. Als Mitglied des „Deutscher Harmonika-Verband Landesverband Baden Württemberg 

e.V.“  (DHV-BW) ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den DHV-BW zu 
melden: 

 
a) Übermittelt werden dabei werden lediglich anonymisierte Daten, dies bedeutet 

das alle Mitglieder im Verein zusammengefasst werden in Gruppen mit den 
Eigenschaften Geschlecht, Altersbereich und Aktiv/Passiv. 

b) Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben werden zusätzlich die vollständige 
Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, Beginn und Ende der Funktion 
sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein übermittelt. Dies betrifft momentan 
die Funktionen: Vorsitzender 

 
4. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden grundsätzlich nur erhoben, 

verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind und 
das Mitglied seine eindeutige Einwilligung gegeben hat und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 
Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Absatz (2) Satz 4 gilt entsprechend.  

 



 
 

 
                
 

a. Für Planungen von Arbeitseinsätzen oder verteilen von Schichtplänen werden 
können Telefonnummer oder E-Mail-Adresse verwendet werden. 

b. Die Familienzugehörigkeit bei Zuordnung zum Familienbeitrag. 
c. Das Eintrittsdatum für Vereinsjubilare. 
d. Das Geburtsdatum für Glückwünsche. 
e. Die Aktiven Jahre als Orchestermitglied oder Ehrenamtsträger für 

Verbandsehrungen. 
f. Die E-Mail-Adresse beim Weiterleiten von 

Konzerteinladungen/Verbandsnachrichten oder sonstigen Angeboten die an den 
Verein per Mail angeboten werden.  
Die E-Mail-Adressen werden dabei in das BCC Feld eingetragen um ein verbreiten 
die private Adresse des Mitgliedes zu vermeiden. 

 
§ 3 

Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
 
1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene 

Daten in Aushängen, in der Homepage veröffentlicht und an die Presse weitergegeben. 
 
2. Die Veröffentlichung von Fotos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen gemacht 

wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebildeten 
Personen. 

 
3. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten 
 

a. der Mitglieder des Vorstandes mit Vornamen, Nachname, Funktion, 
b. die Daten des/der Vorsitzenden mit Vornamen, Nachname, Funktion, E-Mail-

Adresse und Telefonnummer  
c. die Orchestermitglieder mit Vornamen, Nachname, Stimme und Lichtbild 

veröffentlicht. 
 

§4  
Rechte der Mitglieder 

 
Jedes Mitglied hat das Recht darauf,  

1. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO),  
2. dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie unrichtig 

sind (Art. 16 DSGVO),  
3. dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei 

behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt 
(Art. 18 DSGVO),  

4. dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die Speicherung 
unzulässig war oder die Zwecke für die sie erhoben und gespeichert wurden nicht mehr 
notwendig sind (Art. 18 DSGVO),  

5. der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen (Art. 21 DSGVO),  
6. die Einwilligung zur Verarbeitung zu wiederrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), 



 
 

 
                
 

7. sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn die betroffene Person der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt:  
 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Telefon: 0711/615541-0 
E-Mail: Poststelle@lfd.bwl.de 
 

 
§ 5  

Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 
 

1. Listen von Mitgliedern werden den jeweiligen Vorstandsmitgliedern im Verein insofern 
zur Verfügung gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang 
der dabei verwendeten personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit 
zu beachten. 

2. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung 
satzungsgemäßer  oder gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer 
Mitgliederversammlung im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt 
der Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift 
als Ausdruck oder als Datei zur Verfügung. Das Mitglied, welches das 
Minderheitenbegehren initiiert, hat vorher eine Versicherung abzugeben, dass diese 
Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet und nach der Verwendung vernichtet 
werden. 

 
§6 

Vertraulichkeitsverpflichtung 
 

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
§7 

Verantwortlich für die Einhaltung 
 

Für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach § 26 BGB. Der 
Vorstand stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO 
geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er ist für die 
Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig. 
 

§8 
Datenschutzbeauftragter 

 



 
 

 
                
 
Da im Verein in der Regel lediglich unter 10 Personen ständig mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, hat der Verein keinen 
Datenschutzbeauftragten zu benennen. 
 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Datenschutzordnung wurde durch die Vorstandschaft des Vereins am 
19.04.2019 beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins 
in Kraft. 


